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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Innen- und Rechtsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/3250 

Mit Plenarbeschluss vom 24. September 2021 hat der Landtag den Gesetzentwurf der 
Landesregierung dem Innen- und Rechtsausschuss zur weiteren Beratung überwie-
sen. Der Innen- und Rechtsausschuss hat schriftliche Stellungnahmen zu der Vorlage 
angefordert. Im Rahmen der Ausschussberatung wurde ein interfraktioneller Ände-
rungsantrag vorgelegt und einstimmig angenommen. 

In seiner Sitzung am 9. Februar 2022 schloss der Ausschuss die Beratung des Ge-
setzentwurfs ab. Einstimmig empfiehlt er dem Landtag, den Gesetzentwurf in der aus 
der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlichen Fassung an-
zunehmen. Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf sind durch 
Fettdruck kenntlich gemacht. 

Barbara Ostmeier 
Vorsitzende 
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Gesetz zur Änderung  
des Brandschutzgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

  

Artikel 1 
Änderung des  

Brandschutzgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des 

Brandschutzgesetzes 

Das Brandschutzgesetz vom 10. Februar 
1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 686), wird wie folgt geän-
dert: 

Das Brandschutzgesetz vom 10. Februar 
1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 686), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1.  unverändert 

a) Nach der Überschrift zu § 8 wird fol-
gende neue Überschrift eingefügt: 

 

„§ 8a  
Auflösung der Freiwilligen 

Feuerwehr“ 

 

b) Die bisherige Überschrift zu § 8a wird 
die Überschrift zu § 8b. 

 

c) Nach der Überschrift zu § 9 werden 
folgende neue Überschriften einge-
fügt:  

„§ 9a 
 Aufnahme in die Freiwillige 

Feuerwehr 

§ 9b 
Beendigung der  

Mitgliedschaft in der  
Freiwilligen Feuerwehr“ 

 

d) Die Überschrift zu § 22 erhält fol-
gende Fassung: 

 



Drucksache 19/3632 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode 

 - 4 - 

Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

„§ 22 
Brandsicherheitswache“ 

 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 2.  unverändert  

a) In Absatz 1 wird das Wort „einzurich-
ten“ durch das Wort „bereitzustellen“ 
ersetzt. 

 

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:  

„(2) Zu dieser Aufgabe gehört insbe-
sondere 

 

1. Feuerwehrhäuser mit den erfor-
derlichen Einrichtungen bereitzu-
stellen, 

 

2. Fahrzeuge, Geräte, Material, per-
sönliche Schutzausrüstungen und 
Dienstkleidung zu beschaffen, 

 

3. Endgeräte zur ständigen Entge-
gennahme von Nachrichten und 
Alarmierungen aus den Anlagen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 zu beschaffen und zu be-
treiben.“ 

 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 3.   unverändert  

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden 
nach dem Wort „Rettungsleitstelle“ 
die Worte „(Integrierte Leitstelle)“ ein-
gefügt. 

   

b) In Absatz 5 werden die Worte „Minis-
teriums für Inneres, ländliche Räume 
und Integration“ durch die Worte „für 
Inneres zuständigen Ministeriums“ er-
setzt. 

 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 4.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte 
„Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration“ durch die 
Worte „für Inneres zuständigen Minis-
teriums“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte 
„Einsatzbereitschaft der“ durch das 
das Wort „öffentlichen“ ersetzt. 

 

5. Es wird folgender § 8a eingefügt: 5.  unverändert 
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„§ 8a  
Aufstellung und Auflösung 

der Feuerwehr 

 

(1) Berufsfeuerwehren, freiwillige Feuer-
wehren und Pflichtfeuerwehren können 
durch Beschluss des Trägers aufgestellt 
und aufgelöst werden. Der Beschluss ist 
der Aufsichtsbehörde innerhalb von drei 
Tagen zu melden. 

 

(2) Die Auflösung einer freiwilligen Feuer-
wehr kann ferner durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung erfolgen. Der Be-
schluss bedarf der Zweidrittelmehrheit 
und ist der Gemeinde bekannt zu geben. 
Er wird jedoch erst wirksam, wenn nach 
Ab lauf von mindestens einem Monat die 
Mitgliederversammlung die Auflösungs-
entscheidung durch erneuten Beschluss 
nach Satz 1 bestätigt hat. Der erneute 
Auflösungsbeschluss ist innerhalb von 
drei Tagen der Gemeinde und der Auf-
sichtsbehörde zu melden. Die Auflösung 
wird sechs Monate nach der letzten Be-
schlussfassung wirksam.“ 

 

6. Der bisherige § 8a wird zu § 8b und wie 
folgt geändert:  

 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

6.  unverändert 

a) In Satz 1 werden nach den Worten 
„eine Reserveabteilung,“ die Worte 
„eine Pflichtfeuerwehrabteilung,“ ein-
gefügt. 

 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Neben diesen Abteilungen ist die Bil-
dung eines Musikzuges nach den 
Vorgaben der Satzung möglich.“ 

 

7. § 9 erhält folgende Fassung: 7.  unverändert 

„§ 9 
Mitglieder der freiwilligen 

Feuerwehr 

 

(1) Die Mitglieder der freiwilligen Feuer-
wehr sind mit Ausnahme der Mitglieder 
der hauptamtlichen Wachabteilung eh-
renamtlich tätig. Die Mitglieder der haupt-
amtlichen Wachabteilung müssen eine 
der Berufsfeuerwehr entsprechende Qua-
lifikation aufweisen. 
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(2) Der Eintritt in die Einsatzabteilung ist 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres 
möglich. Soweit nach Vollendung des 16. 
Lebensjahres ein Eintritt in die Einsatzab-
teilung erfolgt, beginnt die Verpflichtung 
zur Teilnahme am Ausbildungsdienst ab 
diesem Zeitpunkt. Für die Teilnahme am 
Einsatzdienst ist die Vollendung des 18. 
Lebensjahres erforderlich. Die aktiven 
Mitglieder sind verpflichtet, am Einsatz- 
und Ausbildungsdienst teilzunehmen, so-
weit sie nicht nach Absatz 3 oder Ab-
satz 4 ganz oder teilweise befreit sind. 
Die Verpflichtung zur Teilnahme am Ein-
satzdienst beginnt mit Vollendung des 18. 
Lebensjahres. 

 

(3) Angehörige der Einsatzabteilung, die 
die Eignung für den aktiven Feuerwehr-
dienst teilweise oder ganz verloren ha-
ben, sind im entsprechenden Umfang 
vom Feuerwehrdienst zu entbinden und 
können, soweit vorhanden, in die Re-
serve-, Verwaltungs- oder Ehrenabteilung 
übernommen werden. Die Entscheidung 
obliegt dem Wehrvorstand. 

 

(4) Nach Vollendung des 50. Lebensjah-
res ist ein Übertritt als aktives Mitglied in 
eine vorhandene Reserveabteilung zuläs-
sig. 

 

(5) Die Mitglieder haben über die ihnen 
bei ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. Dies gilt auch für die Zeit nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit. Auskünfte an 
die Presse erteilt die Wehrführung, die 
Einsatzleitung oder eine von der Wehr-
führung oder Einsatzleitung beauftragte 
Person. 

 

(6) Pflichtverstöße der aktiven Mitglieder, 
der Mitglieder der Ehrenabteilung und der 
Mitglieder der Verwaltungsabteilung kön-
nen nach den Bestimmungen der Sat-
zung durch Ordnungsmaßnahmen ge-
ahndet werden. Zulässig sind 

 

1. Verweis durch Beschluss des Wehr-
vorstandes  

 

oder  

2. befristete Entbindung von bis zu drei 
Monaten durch Beschluss des Wehr-
vorstandes 
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oder  

3. Ausschluss durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung. 

 

Die in Satz 2 aufgeführten Maßnahmen 
sind nicht in Kombination, sondern nur 
einzeln zulässig. Für die Dauer eines 
Ausschlussverfahrens nach Satz 2 Num-
mer 3 kann das Mitglied durch Beschluss 
des Wehrvorstandes oder der Mitglieder-
versammlung aus zwingenden Gründen 
von der Teilnahme am Einsatz- und Aus-
bildungsdienst ausgeschlossen werden, 
insbesondere wenn die Teilnahme den 
Dienstbetrieb oder die Ermittlungen we-
sentlich beeinträchtigen würde. Gegen 
eine Ordnungsmaßnahme ist die Erhe-
bung des Widerspruchs zulässig. 

 

(7) Die Mitglieder der Verwaltungsabtei-
lung unterstützen die Wehrführung bei ih-
ren administrativen Aufgaben. Sie müs-
sen nicht feuerwehrdiensttauglich sein. 
Der Eintritt in die Verwaltungsabteilung ist 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres 
möglich. Der Dienst in der Verwaltungs-
abteilung endet auf Antrag des Mitglieds 
durch Übertritt in die Ehrenabteilung frü-
hestens mit Vollendung des 60. Lebens-
jahres. 

 

(8) Der Eintritt in die Jugendabteilung ist 
mit Vollendung des 10. Lebensjahres, in 
die Kinderabteilung mit Vollendung des 6. 
Lebensjahres möglich. 

 

(9) Das Jugendarbeitsschutzgesetz vom 
12. April 1976 (BGBl. I S. 965), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), sowie das 
Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1228), zuletzt geändert durch 
Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 12. 
Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), gelten 
entsprechend.“ 

 

8. Folgende §§ 9a und 9b werden eingefügt: 8.  unverändert 

„§ 9a 
Aufnahme in die freiwillige 

Feuerwehr 

 

(1) In den aktiven Dienst kann eintreten, 
wer seinen Wohnsitz in der Gemeinde hat 
oder regelmäßig für den Einsatzdienst zur 
Verfügung steht. Die Bewerberin oder der 
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Bewerber muss körperlich und geistig für 
den Feuerwehrdienst tauglich sein. Die 
Tauglichkeit ist im Zweifel durch ärztli-
ches Attest einer Ärztin oder eines Arztes, 
die oder der mit den Aufgaben der Feuer-
wehr vertraut ist, festzustellen. 

(2) Aufnahmeanträge sind schriftlich oder 
mündlich an die die zuständige Wehrfüh-
rung zu richten. Bewerberinnen oder Be-
werber unter 18 Jahren haben eine 
schriftliche Einwilligungserklärung der ge-
setzlichen Vertreter beizufügen. 

 

(3) Der Wehrvorstand entscheidet über 
die vorläufige Aufnahme als aktives Mit-
glied in ein einjähriges Probedienstver-
hältnis als Anwärterin oder Anwärter. 
Während der Probezeit hat die Anwärte-
rin oder der Anwärter alle Rechte und 
Pflichten eines aktiven Mitgliedes mit 
Ausnahme des passiven Wahlrechts zum 
Wehrvorstand. Nach Ablauf der Probe-
dienstzeit beschließt die Mitgliederver-
sammlung über die endgültige Aufnahme. 
Sollten während des Probejahres Tatsa-
chen bekannt werden, die eine vorläufige 
Aufnahme ausgeschlossen hätten, kann 
der Wehrvorstand den sofortigen Aus-
schluss beschließen. 

 

(4) Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits mehr als ein Jahr einer Jugendabtei-
lung oder einer anderen Feuerwehr aktiv 
angehört haben, können ohne Probezeit 
durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung aufgenommen werden. 

 

(5) Die Bewerberinnen und Bewerber ha-
ben vor der vorläufigen Aufnahme zu er-
klären, dass sie die mit der Mitgliedschaft 
verbundenen Aufgaben und Verpflichtun-
gen freiwillig übernehmen und gewillt 
sind, alle Aufgaben nach besten Kräften 
zu erfüllen. 

 

(6) Ein aktives Mitglied einer anderen 
Freiwilligen Feuerwehr kann als Einsatz-
kraft zur Verstärkung der Einsatzabtei-
lung aufgenommen werden, soweit es zu 
bestimmten Tageszeiten für den Einsatz-
dienst zur Verfügung steht und die Wehr-
führung dieser Feuerwehr ihr Einverneh-
men erteilt. Es wird damit nicht Mitglied 
der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1, hat 
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aber die sich im Rahmen des Einsatz-
dienstes ergebenden Pflichten nach den 
Regelungen der Satzungen zu erfüllen. 

§ 9b 
Beendigung der  

Mitgliedschaft in der  
freiwilligen Feuerwehr 

 

(1) Der Austritt kann mit sofortiger Wir-
kung schriftlich oder mündlich durch ein 
Mitglied gegenüber der zuständigen 
Wehrführung erklärt werden. Bei Jugend-
lichen unter 18 Jahren ist eine Erklärung 
der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 

(2) Der aktive Dienst endet auf Antrag des 
Mitgliedes durch Übertritt in eine vorhan-
dene Verwaltungsabteilung oder in eine 
vorhandene Ehrenabteilung frühestens 
mit Vollendung des 60. Lebensjahres. 
Ohne Antragstellung endet der aktive 
Dienst mit dem Ende des Jahres, in dem 
das 67. Lebensjahr vollendet wird. 

 

(3) Wer die Voraussetzungen für die Mit-
gliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr 
aufgrund mangelnder Ausbildungszeiten 
gemäß Feuerwehrdienstvorschrift 2 oder 
gemäß § 9a Absatz 1 für die aktive Mit-
gliedschaft nicht mehr erfüllt, dem kann 
nach Entscheidung der Mitgliederver-
sammlung die Mitgliedschaft entzogen 
werden. 

 

(4) Die Mitgliedschaft endet  

1. mit Erreichen der Altersgrenze in der 
jeweiligen Abteilung, sofern nicht der 
Übertritt in eine andere vorhandene 
Abteilung erfolgt, 

 

2. durch die abgelehnte Aufnahme einer 
Anwärterin oder eines Anwärters 
nach Beendigung des Probejahres 
nach § 9a Absatz 3 Satz 3 oder den 
sofortigen Ausschluss während des 
Probejahres nach § 9a Absatz 3 
Satz 4, 

 

3. durch Entzug der Mitgliedschaft nach 
Absatz 3, 

 

4. durch Ausschluss nach § 9 Absatz 6 
Satz 2 Nummer 3, 
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5. durch Auflösung der Feuerwehr nach 
§ 8a. 

 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für die 
Wehrführung und die Stellvertretung wäh-
rend der Zeit ihrer Berufung in das Beam-
tenverhältnis als Ehrenbeamtin oder Eh-
renbeamter.“ 

 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 9. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen. a)  unverändert 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: aa)  unverändert 

„Die Delegiertenversammlung be-
steht aus den Delegierten der frei-
willigen Feuerwehren.“ 

 

bb) Es werden folgende Sätze 3 und 4 
angefügt: 

bb) Es werden folgende Sätze 3 und 4 
angefügt: 

„Diese entsenden jeweils für zehn 
aktive oder verpflichtete Mitglieder 
ein aktives Mitglied sowie die 
Ortswehrführung in die Delegier-
tenversammlung. Die Mitglieder-
versammlung kann einen abwei-
chenden Delegiertenschlüssel be-
stimmen.“ 

„Diese entsenden jeweils für zehn 
aktive oder verpflichtete Mitglieder 
und Mitglieder der Jugendabtei-
lung ein aktives Mitglied sowie die 
Ortswehrführung in die Delegier-
tenversammlung. Die Mitglieder-
versammlung kann einen abwei-
chenden Delegiertenschlüssel be-
stimmen.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: c)  unverändert 

aa) Es wird folgender Satz 3 einge-
fügt: 

 

„Für die Wahrnehmung der Kas-
senverwaltung und der Schriftfüh-
rung ist die aktive Mitgliedschaft 
nicht zwingend erforderlich, sie 
kann auch durch ein Mitglied der 
Verwaltungsabteilung erfolgen.“ 

 

bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:  

„Die freiwillige Feuerwehr kann in 
ihrer Satzung weitere Mitglieder 
des Wehrvorstandes aus der Ein-
satz- oder Verwaltungsabteilung 
bestimmen.“ 

 

d) Absatz 5 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

d)  unverändert 

„Die freiwillige Feuerwehr kann in ih-
rer Satzung weitere Mitglieder des 
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Wehrvorstandes aus der Einsatz- o-
der Verwaltungsabteilung bestim-
men.“ 

10. § 11 wird wie folgt geändert: 10.  unverändert 

a) Absatz 1 Satz 13 wird gestrichen.  

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:: 

 

aa) Nummer 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„1. die Truppführerausbildung er-
folgreich abgeschlossen hat,“ 

 

bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  

aaa) Das Wort „Lehrgänge“ nach 
dem Wort „erforderlichen“ wird 
durch die Worte „Führungs-
lehrgänge an der Landesfeu-
erwehrschule des Landes 
Schleswig-Holstein“ ersetzt. 

 

bbb) Nach dem Wort „Besuch“ 
werden die Worte „der Lehr-
gänge“ durch die Worte „die-
ser Führungslehrgänge“ er-
setzt. 

 

c) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 9 
Abs. 11“ durch die Angabe „§ 9 Ab-
satz 6“ ersetzt. 

 

11. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 11.  unverändert 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

„Soweit die Delegiertenversammlung 
keinen anderen Delegiertenschlüssel 
beschließt, gilt § 10 Absatz 3 Satz 2 
entsprechend.“ 

 

b) Satz 2 wird gestrichen.  

12. § 13 wird wie folgt geändert: 12.  unverändert 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Jugendabteilungen“ ein 
Komma und die Worte „Kinder- 
und Verwaltungsabteilungen“ ein-
gefügt. 

 

bb) In Nummer 5 werden nach dem 
Wort „Angelegenheiten“ ein 
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Komma und die Worte „insbeson-
dere der Psychosozialen Notfall-
vorsorge (PSNV)“ eingefügt. 

b) In Absatz 5 Satz 2 werden die Worte 
„Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration“ durch die 
Worte „für Inneres zuständige Ministe-
rium“ ersetzt. 

 

13. § 14 wird wie folgt geändert: 13. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „der 
Kreiswehrführung (Kreiswehrfüh-
rerin oder Kreiswehrführer) und ih-
rer Stellvertretung oder ihre Stell-
vertretungen“ durch die Worte 
„dem Vorstand des Kreisfeuer-
wehrverbandes“ ersetzt. 

aa)  unverändert 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„aktive“ die Worte „oder verpflich-
tete“ eingefügt und die Worte „und 
Mitglieder der Jugendabteilung“ 
gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„aktive“ die Worte „oder verpflich-
tete“ eingefügt. 

cc) In Satz 3 werden die Worte „der 
Stadtwehrführung (Stadtwehrfüh-
rerin oder Stadtwehrführer) und 
ihrer Stellvertretung oder ihre 
Stellvertretungen“ durch die Worte 
„dem Vorstand des Stadtfeuer-
wehrverbandes“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Mitgliederversammlung“ die 
Worte „für sechs Jahre in geheimer 
Wahl“ eingefügt. 

 

14. § 15 wird wie folgt geändert: 14.  unverändert 

a) Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 erhält fol-
gende Fassung:  

„1. als Kreis-, Stadt-, Amts-, Ge-
meinde-, oder Ortswehrführung o-
der Stellvertretung tätig ist oder 
war oder als Zugführung oder 
Stellvertretung einer freiwilligen 
Feuerwehr angehört,“ 

 

b) In Absatz 7 Satz 1 werden die Worte 
„Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration“ durch die 
Worte „für Inneres zuständigen Minis-
terium“ ersetzt. 
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15. § 16 wird wie folgt geändert: 15. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. a)  unverändert 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: b)  unverändert 

„(2) Ist eine freiwillige Feuerwehr vor-
handen, deren personelle Leistungs-
fähigkeit nicht ausreichend ist, kann 
diese durch eine Pflichtfeuerwehr als 
besondere Abteilung oder durch ein-
zelne verpflichtete Mitglieder, die mit 
Ausnahme des passiven Wahlrechts 
den aktiven Mitgliedern der freiwilli-
gen Feuerwehrgleichgestellt sind, 
verstärkt werden.“ 

 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: c)  unverändert 

„(3) Die Gemeindevertretung ent-
scheidet, welche der in Absatz 1 ge-
nannten Organisationsformen ge-
wählt wird. Sie beschließt die Satzung 
der Pflichtfeuerwehr oder bei einer 
Pflichtfeuerwehr als besondere Abtei-
lung oder einzelnen verpflichteten Mit-
gliedern den Teil der Satzung, der für 
die verpflichteten Mitglieder gilt.“ 

 

d) Der bisherige Absatz 3 wird zu Ab-
satz 4 und es werden folgende 
Sätze 3 bis 5 angefügt: 

d)  unverändert 

„Alle Bürgerinnen und Bürger können 
vom vollendeten 18. Lebensjahr bis 
zum vollendeten 60. Lebensjahr bei 
der Bürgermeisterin oder dem Bürger-
meister einen Antrag auf Verpflich-
tung zum Dienst in der Pflichtfeuer-
wehr stellen. Ein Anspruch auf Ver-
pflichtung besteht nicht. Eine Ver-
pflichtung ist längstens bis zum Ende 
des Jahres, in dem das 67. Lebens-
jahr vollendet wird, möglich.“ 

 

e) Es wird folgender Absatz 5 eingefügt: e)  unverändert 

„(5) Ein aktives Mitglied einer anderen 
freiwilligen Feuerwehr kann als Ein-
satzkraft zur Verstärkung der Pflicht-
feuerwehr aufgenommen werden, so-
weit es zu bestimmten Tageszeiten 
für den Einsatzdienst zur Verfügung 
steht und die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister sein Einvernehmen 
erteilt. Es wird damit nicht Mitglied der 
Pflichtfeuerwehr, hat aber die sich im 
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Rahmen des Einsatzdienstes erge-
benden Pflichten zu erfüllen.“ 

f) Absatz 4 wird zu Absatz 6 und wie 
folgt geändert: 

f) Der bisherige Absatz 4 wird zu Ab-
satz 6 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt und die 
Worte „soweit keine freiwillige 
Feuerwehr vorhanden ist.“ ange-
fügt. 

aa)  unverändert 

bb) Satz 4 wird gestrichen. bb)  unverändert 

g) Absatz 5 wird zu Absatz 7 und wie 
folgt geändert: 

g) Der bisherige Absatz 5 wird zu Ab-
satz 7 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Pflichtfeu-
erwehr“ durch die Worte „ver-
pflichteten Mitglieder“ ersetzt. 

aa)  unverändert 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 9 Ab-
satz 8, 9 und 11“ durch die An-
gabe „§ 9 Absatz 2 und Absatz 5“ 
ersetzt. 

bb)  unverändert 

16. In § 17 Absatz 1 Satz 2 werden die Worte 
„Ministerium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration“ durch die Worte „für In-
neres zuständige Ministerium“ ersetzt. 

16.  unverändert 

17. § 18 wird wie folgt geändert: 17.  unverändert 

a) In Satz 1 werden die Worte „Ministeri-
ums für Inneres, ländliche Räume und 
Integration“ durch die Worte „für Inne-
res zuständigen Ministeriums“ ersetzt. 

 

b) In Satz 2 wird das Wort „freiwilligen“ 
durch das Wort „öffentlichen“ ersetzt. 

 

c) Es wird folgender Satz 3 eingefügt:  

„Das Land Schleswig-Holstein stellt 
sicher, dass die Ausbildung der Füh-
rungskräfte der öffentlichen Feuer-
wehren durch die Landesfeuerwehr-
schule unter Berücksichtigung der be-
sonderen Belange der freiwilligen 
Feuerwehren stets in erforderlichem 
Maße erfolgt.“ 

 

d) In Satz 4 wird das Wort „ihr“ durch die 
Worte „der Landesfeuerwehrschule“ 
ersetzt. 

 

18. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 18.  unverändert 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  
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aa) Nach dem Wort „Gemeindefeuer-
wehr“ werden die Worte „oder der 
Pflichtfeuerwehr“ eingefügt. 

 

bb) Der Punkt hinter den Worten 
„Technische Hilfe“ wird durch ein 
Komma ersetzt und folgende 
Worte angefügt: „andere Maßnah-
men sind mit der Polizei und mit 
der Leitung feuerwehrfremder Ein-
satzkräfte abzustimmen.“ 

 

b) In Satz 2 wird das Wort „und“ nach 
dem Wort „Berufs-“ durch ein Komma 
ersetzt und nach dem Wort „Feuer-
wehren“ die Worte „und Pflichtfeuer-
wehren“ eingefügt. 

 

19. § 22 wird wie folgt geändert: 19.  unverändert 

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung: 

 

„§ 22 Brandsicherheitswache“  

b) In den Absätzen 1 bis 3 wird jeweils 
das Wort „Feuersicherheitswache“ 
durch das Wort „Brandsicherheitswa-
che“ ersetzt. 

 

20. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 20.  unverändert 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Die Worte „Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume und Integra-
tion“ werden durch die Worte „für 
Inneres zuständige Ministerium“ 
ersetzt. 

 

bb) Nach dem Wort „sicherzustellen“ 
werden die Worte „sowie für eine 
dem Stand der Technik entspre-
chende Funkversorgung der Feu-
erwehr innerhalb von Gebäuden 
zu sorgen“ eingefügt. 

 

b) In Satz 2 werden die Worte „Ministe-
rium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration“ durch die Worte „für Inne-
res zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

21. § 29 wird wie folgt geändert: 21.  unverändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Feu-
ersicherheitswache“ durch das Wort 
„Brandsicherheitswache“ ersetzt. 
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b) In Absatz 4 Satz 1 werden hinter der 
Angabe „§ 21 Abs. 1 bis 3“ die Worte 
„und von auf deren Anforderung hin 
hilfeleistenden öffentlichen Stellen an-
derer Träger“ eingefügt. 

 

22. In § 30 Absatz 2 wird das Wort „Feuersi-
cherheitswache“ durch das Wort „Brand-
sicherheitswache“ ersetzt. 

22.  unverändert 

23. § 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 23. § 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „Feuersicherheitswa-
che“ durch das Wort „Brandsicher-
heitswache“ ersetzt. 

aa) Das Wort „Feuersicherheitswa-
che“ wird durch das Wort „Brand-
sicherheitswache“ ersetzt. 

bb) Das Wort „Jugendabteilung“ wird 
durch die Worte „Jugend- und der 
Kinderabteilung“ ersetzt. 

bb)  unverändert 

b) Es wird folgender Satz 2 angefügt: b)  unverändert 

„Die Entschädigungen und Ersatzan-
sprüche können pauschaliert gewährt 
werden.“ 

 

24. § 35 wird wie folgt geändert: 24.  unverändert 

a) In Absatz 1 Nummer 3 werden die 
Worte „Ministeriums für Inneres, länd-
liche Räume und Integration“ durch 
die Worte „für Inneres zuständigen 
Ministerium“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte 
„Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration“ durch die 
Worte „für Inneres zuständige Minis-
terium“ ersetzt. 

 

25. § 36 wird wie folgt geändert: 25. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration“ durch die Worte „für 
Inneres zuständige Ministeriums“ und 
die Angabe „15“ durch die Angabe 
„16“ ersetzt. 

a)  unverändert 

b) In Absatz 2 werden die Worte „Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume 
und Integration“ durch die Worte „für 
Inneres zuständige Ministerium“ er-
setzt. 

b)  unverändert 
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c) In Absatz 3 wird der Punkt hinter dem 
Wort „Nord“ durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer 8 eingefügt „8. 
einem Mitglied der Stiftung Natur-
schutz Schleswig-Holstein soweit Ge-
fahren der offenen Landschaft betrof-
fen sind.“ 

c) In Absatz 3 wird der Punkt hinter dem 
Wort „Nord“ durch ein Komma ersetzt 
und folgende Nummer 8 eingefügt: 

 „8. einem Mitglied der Stiftung Natur-
schutz Schleswig-Holstein, soweit 
Gefahren der offenen Landschaft 
betroffen sind.“ 

26. In § 37 Absatz 4 werden die Worte „Minis-
terium für Inneres, ländliche Räume und 
Integration“ durch die Worte „für Inneres 
zuständige Ministerium“ ersetzt. 

26.  unverändert 

27. In § 40 Absatz 1 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 16 Abs. 5“ durch die Angabe 
„§ 16 Absatz 7“ ersetzt. 

27.  unverändert 

28. § 42 wird wie folgt geändert: 28.  unverändert 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Im einleitenden Halbsatz werden 
die Worte „Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume und Integra-
tion“ durch die Worte „für Inneres 
zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am 
Satzende durch ein Komma er-
setzt. 

 

cc) Es wird folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

 

„3. Näheres zur Einrichtung und 
zum Betrieb, zur personellen 
Besetzung, zur Qualifikation 
der eingesetzten Personen, 
zur räumlichen und techni-
schen Ausstattung sowie der 
Einsatzdisposition der inte-
grierten Leitstellen nach § 3 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Im einleitenden Halbsatz werden 
die Worte „Ministerium für Inne-
res, ländliche Räume und Integra-
tion“ durch die Worte „für Inneres 
zuständige Ministerium“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 6 werden nach der An-
gabe „3“ die Worte „sowie für die 
Höchstsätze für den pauschalier-
ten Ersatz der Entschädigungen 
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und Ersatzansprüche nach § 32 
Absatz 1 Satz 2“ eingefügt. 

Artikel 2  
Einschränkung von  

Grundrechten 

Artikel 2  
Einschränkung von  

Grundrechten 

Für Maßnahmen, die nach Artikel 1 dieses 
Gesetzes getroffen werden können, werden 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Ar-
tikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), 
das Recht der Freiheit der Person (Artikel 2 
Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das 
Recht der Freizügigkeit (Artikel 11 des 
Grundgesetzes), das Recht der Unverletz-
lichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) und das Eigentum (Artikel 14 des 
Grundgesetzes) eingeschränkt. 

 unverändert 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

 unverändert 

 


